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Nr. 3 
 

       Datum 
- Frage an FA SÜGB weitergeleitet:   09.08.04  
- Beschluss durch FA SÜGB:    18.10.04   
- Vernehmlassung notwendig:  

ja   nein X 
- Endtermin Vernehmlassung FA SÜGB:  
 
- Überprüfung Beschluss     
 
- Verteilung gemäss Verteiler:    KW 43   
   (Vorstand, TK, FA, Überwacher) 
 
          weitere Abklärungen notwendig? 
 

Frage Wer Termin 
 
Beton 
 
Wechsel der Ausgangsstoffe im laufenden Jahr � Konformitätsnachweis? 
 
 

  

Beschluss   
 
 
Ein separater Konformitätsnachweis des Betons muss nicht erbracht werden, wenn die 
Zielgrössen (Festigkeit, Konsistenz, w/z-Wert, Zementgehalt) wie unter den bisherigen 
Produktionsbedingungen eingehalten werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkung   
 
Es ist empfehlenswert, dass der Hersteller eine Identitätsprüfung bezüglich der Frisch- 
und Festbetoneigenschaften und der Expositionsklassen durchführt und dokumentiert. 
 

 
 

 

 
 

Beschluss der FA-Sitzung vom 18.10.04 
 
 
 

G. Frenzer 


